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ralisch belasteten Thema der Prostitution um. Sie 
behandele das Thema auf Grund eines überzeugen­
den methodischen Konzeptes und setzt sich mit der 
Vielfalt der Argumente jeweils guc strukturiere und 
überzeugend auseinander. 

Grundlage der Auseinandersetzung mit dem Be­
rufsbegriff im zweiten Teil der Arbeit bildet der erste 
Teil, in dem von den verschiedensten Blickwinkeln 
ausgehend unter der Berücksichtigung der histori­
schen Entwicklung die Realität der Prostitution (Las­
kowski S. 51 ff.) und ihre wissenschaftlichen Erklä­
rungsansätze (Laskowski S. 93 ff.) betrachtet werden. 
Allerdings beschränke die Autorin ihre Betrachtun­
gen auf in der Prostitution tätige Frauen und grenzt 
die besonderen Probleme von Minderjährigen, Mi­
grantinnen aus Nicht-EU-Ländern und Beschaf­
fungsprostituierten explizit aus. Dadurch beschränkt 
sich naturgemäß der Untersuchungsgegenstand der 
Arbeit auf ein spezifisches Problemfeld, wodurch 
auch die Betrachtung der Prostitution selber determi­
niere wird. Diese Vorgehensweise erscheine einerseits 
angesichts der Tatsache, daß ein beträchtlicher Anteil 
der Proscicucionswirklichkeic ausgeblendet wird, zu­
nächst fragwürdig. So kommen beispielsweise in 
manchen Regionen der Bundesrepublik wie z. B. in 
Frankfurt oder in Hamburg zum Teil weit mehr als 
60% der Prostituierten nicht aus der Europäischen 
Union. 5 Andererseits handele es sich bei Are. 12 GG, 
der Kernstück der Dissertation ist, ohnehin um ein 
nur Deutschen zustehendes Rechc.6 Die Verfasserin 
leitet aus ihrer Realanalyse vor historischem Hinter­
grund eine abgeschichtete Betrachtung von Prostitu­
tion ab. Gerade diese Abschichcung des Problemfel­
des, die Entzerrung der Prostitution selbst von den 
nur teilweise gleichzeitig auftretenden aber eben ge­
rade nicht notwendigerweise mit Prostitution ver­
bundenen Erscheinungen der Minderjährigen- und 
Beschaffungsprostitution sowie des Frauenhandels 
und die ihn begleitenden Umstände, mache eine ent­
scigmacisierende und moral-unabhängige Betrach­
tung von Prostitution erst möglich. 

Nicht zuletzt wegen dieser differenzierten Betrach­
tungsweise gelinge Laskowski in dem ersten, sozialwis­
senschaftlich ausgerichteten Teil der Arbeit eine sehr 
informative, disziplinübergreifende und strukturierte 
Syscemacisierung des Problemfeldes Prostitution. Die 
Verfasserin stelle dar, wie sehr die gesellschaftliche und 
rechtliche Beurteilung von Prostitution und auch von 
Prostituierten von der jeweils herrschenden Sexual­
moral und der dabei dem weiblichen Geschlecht zu­
gewiesenen Rolle abhänge (Laskowski S.41 ff., 51 ff.). 

5 Henning, Juanica Rosario Vincenca, ,,Kolumbianische Prosti­
tuierte in Frankfurt/ Main", Frankfurt/ Main, 1995, S. 2. 

6 Die Ergebnisse von Laskowski lassen sich aber zu einem 
großen Teil über Art. 2 GG auf ausländische Prostituierte 
übertragen. 
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Im Anschluß an die Realanalyse gibt Laskowski 
einen Überblick über die rechtliche Regulierung der 
Prostitution (Laskowski S. 108 ff.). Gegenwärtig ist 
zwar die Ausübung der Prostitution an sich nicht 
rechtlich verboten. Infolge einer weitgehenden Recht­
losigkeit von Prostituierten werden diese aber in eine 
Are Halblegalität gedrängt (Laskowski S. 139 ff.). 

Anschließend wird im zweiten Teil untersuche, 
inwieweit diese die Proscitucionscäcigkeic einschrän­
kenden Regelungen sich gemessen an der Dreistu­
fentheorie verfassungsrechtlich rechtfertigen lassen. 
Dabei setzt sich die Autorin mit den verfassungsrecht­
lichen Auslegungstheorien (Laskowski S. 176 ff.), den 
Begriffen Sozialwidrigkeit, Sozialschädlichkeit und 
Sittenwidrigkeit (Laskowski S. 196 ff.), sowie der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung in Deutschland 
und Europa auseinander (Laskowski S. 184 ff.). Be­
sonders aufschlußreich ist dabei die systematische Dis­
kussion der Peep- Show- Entscheidungen des Bundes­
verwal tungsgerichces7 und der darin vorgebrachten 
Argumente. Das verfassungsrechtliche Kernstück der 
Arbeit stelle einen wichtigen Diskussionsbeitrag zur 
Frage der rechtlichen Bewertung von Prostitution dar, 
auch wenn die verfassungsrechtliche Praxis gegenwär­
tig von den Ergebnissen der Autorin weit entferne ist. 

In dem umfangreichsten Teil der Arbeit beschäf­
tige sich Laskowski aufbauend auf den empirischen 
Teil ihrer Arbeit, unter Verwendung des im 2. Teil 
erarbeiteten Ergebnisses, damit, daß die Ausübung der 
Prostitution einen verfassungsrechtlich geschützten 
Beruf im Sinne von Are. 12 GG darscellc, sodann mit 
der Vielzahl der rechtlichen Regelungen, durch wel­
che Prostituierte gegenwärtig in ihrer Tatigkeic be­
schränke werden. Sie prüfe alle Regelungen,8 die schon 
im Überblick über die rechtliche Lage von Prostitu­
ierten Erwähnung fanden auf die Vereinbarkeit mit 
der Gewährleistung der Berufsfreiheit und komme 
konsequenterweise zu einem erheblichen rechcspolici­
schen Reformbedarf, den sie im einzelnen begründet. 

Insgesamt ist die Klarheit des Konzeptes hervor­
zuheben. So bleibe die so ausführlich und breit ange­
legte Ausarbeitung in jeder Passage nachvollziehbar 
und ist dadurch als ein gut verständliches und mace­
rialreiches Werk nicht nur für Jurisclnnen, sondern 
auch für Akcivisclnnen, Beraterlnnen, Lobbyisclnnen 
und nicht zuletzt für alle Interessierten zur Hinter­
grundinformation geeignet. 

Ulrike Mentz 

7 BVerwGE 64, S. 274 ff.; BVerwGE 84, S. 314 ff.; BVerwG, 
Gew.Arch. S. 19 ff. 

8 Laskowski, zu Sperrgebieten S. 216 ff., Jugendschutz S. 253 
ff., Ordnungswidrigkeiten S. 273 ff., Strafrecht S. 282 ff., 
Zivilrecht S. 323 ff., Gewerbe- und Gaststättenrecht S. 328 
ff., Baurecht S. 330 ff., Polizei- und Ordnungsrecht S. 331 
ff., Geschlechtskrankheiten- und Seuchenrecht S. 337 ff., 
Sozialrecht S. 358 ff.; EU-Recht S. 360 ff. 
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